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Teilzonenplan mit Teilzonenreglement und Baulinienp lan Kronenmatten 

Info: Seit 1992 besteht im Gebiet Hauptstrasse, Amerikanerstrasse, Weihermattstrasse der Quartier-
plan QP 9/1 Kronenmatten Nord. Diese Planung wurde seinerzeit durch den Neubau der Sozi-
alversicherungsanstalt/AHV ausgelöst. Das nun vorliegende Erweiterungsprojekt verlangt eine 
Überprüfung des bestehenden Quartierplans. Die Neubeurteilung der Situation ergab, dass der 
bestehende Quartierplan in einen Teilzonenplan mit neuem Perimeter umgewandelt wird. 

Auslöser für die Planungsänderung  
Erweiterungsbedarf der SVA/AHV: Die kantonale Sozialversicherungsanstalt hat ihren Haupt-
sitz seit 1994 an der Hauptstrasse in Binningen. Sie ist einer der grössten Arbeitgeber und eine 
der wichtigsten Institutionen in Binningen. Das Hauptgebäude der SVA/AHV aus den 90er Jah-
ren ist mit einem Quartierplan realisiert worden. Wegen den noch zunehmenden Aufgaben ist 
die SVA schon seit längerem gezwungen, Räumlichkeiten ausserhalb des Hauptsitzes zu mie-
ten. Die SVA leidet unter Platzmangel; die internen Abläufe können nicht optimal organisiert 
werden, und die Kundschaft muss ihre Abklärungen an verschiedenen Standorten vornehmen.  

Wegzug des Polizeipostens:  Weil die Kantonspolizei voraussichtlich im Herbst 2009 an ihren 
neuen Standort am Kronenplatz umziehen wird, plant die SVA/AHV ihren Hauptsitz zur 
Hauptstrasse hin zu erweitern. 

Vorprojekt mit Mitwirkung:  Das Erweiterungsprojekt wurde im Januar 2008 der interessierten 
Bevölkerung an einer öffentlichen Veranstaltung vorgestellt. Anhand dieses Projekts ist der vor-
liegende Teilzonenplan "Kronenmatten" mit den GrundeigentümerInnen und den kantonalen 
Amtsstellen ausgearbeitet worden. Der nur teilweise realisierte Quartierplan Kronenmatten Nord 
sowie das Quartierplanpflichtgebiet auf der Südseite des geplanten Neubaus werden in diesen 
neuen Teilzonenplan integriert. Der vorliegende Teilzonenplan ist der kantonalen Vorprüfung 
unterzogen und zweimal zur öffentlichen Mitwirkung aufgelegt worden. 

Teilzonenplan Kronenmatten:  Das Ziel der Teilzonenplanung ist, dass veraltete bzw. nicht 
mehr aktuelle Inhalte der bisherigen Planwerke aufgehoben werden und das ganze Teilzonen-
plangebiet raumplanerisch neu organisiert wird. Dadurch entsteht eine Planungssicherheit und 
die Siedlungserneuerung kann etappiert erfolgen. Es wurden zudem bereits die neuen Pla-
nungsinstrumente (Geschossflächenziffer), wie sie im neuen Zonenreglement vorgesehen sind, 
angewendet. Die neuen Zahlen entsprechen den umgerechneten bisher geltenden Nutzungszif-
fern. 
Baulinienplan Kronenmatten: Weil die Baubereiche an der Weihermattstrasse aufgehoben 
werden, müssen Baulinien festgelegt werden. In der Amerikanerstrasse macht die Baulinie 3.0 
m hinter der Strassenlinie und Parzellengrenze Sinn, damit später ein durchgehendes Trottoir 
(teilweise bereits vorhanden) realisiert werden kann. Die bestehenden Bauten sind nicht davon 
tangiert. An der Weihermattstrasse reicht in Rücksichtsnahme auf die nahe der Strasse liegen-
den Altbauten eine Baulinie mit 1.0 m Abstand von der Strassenlinie. Wegen der gemäss Stras-
sennetzplan vorgesehenen Verkehrsberuhigung kann auf ein breites Trottoir auf beiden Seiten 
verzichtet werden und die vorhandene Arkadenbaulinie kann aufgehoben werden. 

Antrag: 1. Der Teilzonenplan Kronenmatten mit Teilzonenreglement wird beschlossen. 

2. Der Baulinienplan Kronenmatten wird beschlossen. 
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